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Einladung 
zur 50. Sitzung des Gemeinderates 

 

 

Sitzungstermin: Montag, 19. Juni 2023 

Beginn: 19:30 Uhr 

Sitzungsort: Bürgersaal, Deißlinger Str. 1 

 

 

 

Tagesordnung: 

 Drucksache Nr. 

Öffentlicher Teil: 

 

1. Mitteilungen der Verwaltung 

 

 

2. Protokoll der letzten Sitzung 

 

 

3. Forsteinrichtung:  

Vorstellung, Beratung und Beschluss des periodischen 

Betriebsplans für die Jahre 2023-2032 

 

2023-032 

4. Eigenkontrollverordnung  

a) Vergabe der Kanalsanierungen im offenen Verfahren 

b) Vergabe der Kanalsanierungen im geschlossenen 

     Verfahren 

 

2023-038 

5. Mischwasserkanalisation im Blumenweg und im 

Birkenweg 

Grundsatzbeschluss über die Aufdimensionierung und 

Planungsbeauftragung 

 

2023-021 

6. Finanzzwischenbericht 2023 

 

2023-031 

7 . Haushaltsplan 2024 - Ausblick 

 

2023-030 

8. Mittelbewirtschaftung 2023 

a) Sanierung Weilersbacher Weg 

2023-037 
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 b) Mittelbewirtschaftung 2023 

     Wasserversorgung Verbindung  

     Niedereschacher Straße - Daimlerstraße 

 

2023-036 

 c) Mittelbewirtschaftung 2023  

     Sanierung und Erweiterung der Festhallenküche 

 

2023-039 

9. Bauantrag: 

Anbau eines Büros im Untergeschoss  

Flst. Nr. 160/1; Deißlinger Str. 4/1 

 

 

2023-035 

10. Fragestunde der Bürgerschaft 

 

 

11. Anfragen der Gemeinderäte 

 

 

   

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Sandra Fischer 

Zweite Bürgermeisterstellvertreterin 

 

Die Bevölkerung ist zu der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates herzlich 

eingeladen.  

 

Zum Tagesordnungspunkt Fragestunde der Bürgerschaft: Zweck der 

Bürgerfragestunde ist die Beantwortung von Fragen zu 

Gemeindeangelegenheiten. Gemäß der Geschäftsordnung des Gemeinderats 

dürfen pro Person Fragen zu bis zu zwei Angelegenheiten gestellt werden. Das 

Aufgreifen von Angelegenheiten ohne konkreten und unmittelbaren Bezug zur 

Gemeinde ist unzulässig, dies gilt auch für bundes- und landespolitische 

Angelegenheiten. Die Bürgerfragestunde bietet ebenso keine Plattform zur 

Abgabe von Stellungnahmen und zur Diskussion.  

 

Es findet eine nichtöffentliche Sitzung nach der öffentlichen Sitzung statt. 


